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Besorgen Sie Ihre Einkäufe an der Messe

Die Bahnen gewähren Fahrpreisermässigungen
Einkäuferkarten durch das Messebureau,

Verkehrsbureaux und die Aussteller i6 6

@1 roirb ein ganz neuer maffioer zroeifiödfiger Sin»

bau an bai |jauptgebäube angebaut. Qm Souterrain
finb eine SBafchfüche, Defonomteräume, ein Seiten» unb
ein Slrreftzimmer oorgefe^en. gm erften unb jroeiten
©toef roerben bann in befonbern gimmern bic Scheunen»
beroohner untergebracht. ©in ebeneê ®ad) — um jebe

geuerigefahr foroett möglich auizufchalten unb auch nocE)

ein fßläijchen an bet Sonne für bie ganz Sitten zu ^aben,
bilbet ben Slbfchluf).

®ie Soften bei Slnbauei belaufen fich auf 100,000
granfen. Stach Slbjug ber ©uboentionen, bie für biefen
groeef geroif) gut angeroenbet ftnb, oerbleiben noch jirta
70,900 gr. ju Saften non îablat unb ber ©tabt. ®er
©emeinberat ber ©tabt ©t. ©aßen tjat am 20. SDtärz
ben Vertrag genehmigt, hoffentlich roirb mit bem S3au

rafch begonnen, bamit bie armen „Sitten" balb aui ihrer
gefährlichen Sage gebracht roerben fönnen. ®ie S3au»

lettung beforgt bas Sauamt ber ©tabt ©t. ©allen.

Kranfenf)au3erroeiteru*g t« Ujuach (@t. ©allen).
SRan fd^reibt ben „©tarnet SRad^ric^ten" : gm £>anb»
roerfer» unb ©eroetbeoerein referierte $etr SRäber,
©hefarjt am tjiefigen Kranfenhaui, über bie 53 au fr age
ber Stnftatt, bie roiebet atut geroorben ift. ©ofern ber
©rofje fRat in ber SJÎaifeffion ben aufgefteUten ginan»
jierungêplan genehmigt, roai roohl anzunehmen ift, roirb
mit bem Sau fofort begonnen roerben. ®urch biefe @r=

roeiterung erhält bai Kranfenhaui im Steubau mehrere
Kranfenzimmer für fßrioat», forole für bie allgemeine
Slbteitung, ferner fRäutne für fRöntgenanlage, ïerapie
ufro. unb roai oor allem hetoorzuheben ift, groei neue

Dperationifäle. ®er 93au roirb baburch nodhmali fo
grofj roie ber beftehenbe unb roirb auf gahre h'uuui
ber Frequenz ber Slnftalt zur ©enüge bienen. 33aufoften
finb auf ztrfa 660,000 ffr. bubgettert; hieran fliegen
Beiträge im betrage oon zirfa 220,000 ffr. ®"n ben
©emeinben im ©ee unb ©after, ber 53unb fuboentioniert
biefe ©rroeiterung mit 170,000 gr. unb roirb ber Karo
ton aui bem überfchujj bei SSauei oom Operations^
paoiïïon im Kantonifpitat ©t. ©allen 220,000 gr. zur
Verfügung fteHen fönnen. gür ben iReftbetrag oon girCa

60,000 gr. roirb bie ©par» unb Seihfaffe oom ©ee unb

©after in llznach in gemeinnühiger SOBeife roteberum bai
SBetf förbetn helfen.

SRit ber Inangriffnahme biefei 53auei roirb ben
hanbroetfern unb ©eroerbetreibenben roiüfommene Sir»
beitigelegenheit geboten.

Sie ïrintturanlage tu ERheinfelDen, bie mit einem
Koftenaufroanbe oon elroa 80,000 gr. ini Seben gerufen
roirb, geht ihrer Sßollenbung entgegen. ®amit erhält
bie bereiti feit 1864 befannte, borfäurehattige Kapuziner»
quelle ein ibealei, neuei £eim. Sluf fteilem, roohl 10 m
hohem ©anbfteinfelfen, hart über ben roogenben gluten
bei fRljeinei erhebt fich ber fehmuefe Sieubau. SRit aui»
fidhtireichem ©äulenoorplah, hohem heimeligem SBarte»

räum, ftimmungiooHer Oueilenhalle unb terraffenartigen
©artenanlagen fann fich bie IRfjeinfelber £rinffuranlage
ruhig mit ben mobernen Slnlagen bei Sluilanbei meffen.
gn ber ©chroeiz bürfte fie einzig fein in ihrer Slrt.

Umöauplan für Den Kurfaal in Socarno. ®er
fßlanentrourf bei hieftgen Strdhiteften 31. Sieglet, ber
eine nämliche a3ergröfjerung bei Kurfaalfaftnoi unb eine
SSerbefferung bei anhängenben ©tra^ennehei oorfieht,
finbet laut „©übfehroeiz" bei greffe unb 53eoölferung
j'tarfe Slnteilnahme unb ©pmpathie.

gür Den Umbau bei frühere* ©efawgwiigebaubei
i* ÜReuenburg beroidigte ber ©rofje 9tat einen Krebit
oon 210,000 gr.

Sie neue Stauorbnung lier Stallt St. ©allen.
(Sorrefponbenj.)

A. SHfgemet*e§ über SEÖerDegowg u«b QnhaU ber
neue* ©auorbmtng.

SSor einiger 3eit rourbe im ©emeinberat ber ©tabt
©t. ©allen eine neue S3auorbnung für @roj3<©t. ©aEen
(frühere ©emeinben ©t. ©allen ©tabt, ©traubenzell unb
Stabtat) mit gertngen Anbetungen genehmigt unb bem
Steferenbum unterteilt. SBie zu erroarten roar, rourbe
biefei nicht benütjt, fo bajj bie neue 33auorbnung nach
ber ©enehmigung burdh ben fRegterungirat in Kraft
treten fann. 2Ber bie Schaffung neuer 33auorbnungen
unferer ©chroeizerftäbte näher oerfolgte, muh ber Steu»
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Es wird ein ganz neuer massiver zweistöckiger An-
bau an das Hauptgebäude angebaut. Im Souterrain
sind eine Waschküche, Oekonomieräume, ein Leichen- und
ein Arrestzimmer vorgesehen. Im ersten und zweiten
Stock werden dann in besondern Zimmern die Scheunen-
bewohner untergebracht. Ein ebenes Dach — um jede
Feuersgefahr soweit möglich auszuschalten und auch noch
ein Plätzchen an der Sonne für die ganz Alten zu haben,
bildet den Abschluß.

Die Kosten des Anbaues belaufen sich auf 100,000
Franken. Nach Abzug der Subventionen, die für diesen
Zweck gewiß gut angewendet sind, verbleiben noch zirka
70,900 Fr. zu Lasten von Tablat und der Stadt. Der
Gemeinderat der Stadt St. Gallen hat am 20. März
den Vertrag genehmigt. Hoffentlich wird mit dem Bau
rasch begonnen, damit die armen „Alten" bald aus ihrer
gefährlichen Lage gebracht werden können. Die Bau-
leitung besorgt das Bauamt der Stadt St. Gallen.

Krankenhauserweiterung in Uznach (St. Gallen).
Man schreibt den „Glarner Nachrichten": Im Hand-
werker- und Gewerbeverein referierte Herr Dr. Mäder,
Chefarzt am hiesigen Krankenhaus, über die Bau frage
der Anstalt, die wieder akut geworden ist. Sofern der
Große Rat in der Maisession den aufgestellten Finan-
zierungsplan genehmigt, was wohl anzunehmen ist, wird
mit dem Bau sofort begonnen werden. Durch diese Er-
Weiterung erhält das Krankenhaus im Neubau mehrere
Krankenzimmer für Privat-, sowie für die allgemeine
Abteilung, ferner Räume für Röntgenanlage, Terapie
usw. und was vor allem hervorzuheben ist, zwei neue
Operationssäle. Der Bau wird dadurch nochmals so

groß wie der bestehende und wird auf Jahre hinaus
der Frequenz der Anstalt zur Genüge dienen. Baukosten
sind auf zirka 660,000 Fr. budgetiert; hieran fließen
Beiträge im Betrage von zirka 220,000 Fr. von den
Gemeinden im See und Gaster, der Bund subventioniert
diese Erweiterung mit 170,000 Fr. und wird der Kan
ton aus dem Überschuß des Baues vom Operations-
Pavillon im Kantonsspital St. Gallen 220,000 Fr. zur
Verfügung stellen können. Für den Restbetrag von zirka
60,000 Fr. wird die Spar- und Leihkasse vom See und

à

Gaster in Uznach in gemeinnütziger Weise wiederum das
Werk fördern helfen.

Mit der Inangriffnahme dieses Baues wird den
Handwerkern und Gewerbetreibenden willkommene Ar-
beitsgelegenheit geboten.

Die Triukturanlage in Rheinfelden, die mit einem
Kostenaufwands von etwa 80,000 Fr. ins Leben gerufen
wird, geht ihrer Vollendung entgegen. Damit erhält
die bereits seit 1864 bekannte, borsäurehaltige Kapuziner-
quelle ein ideales, neues Heim. Auf steilem, wohl 10 in
hohem Sandsteinfelsen, hart über den wogenden Fluten
des Rheines erhebt sich der schmucke Neubau. Mit aus-
sichtsreichem Säulenvorplatz, hohem heimeligem Warte-
räum, stimmungsvoller Quellenhalle und terrassenartigen
Gartenanlagen kann sich die Rheinfelder Trinkkuranlage
ruhig mit den modernen Anlagen des Auslandes messen.

In der Schweiz dürfte sie einzig sein in ihrer Art.
Umbauplan für de» Kursaal i« Locarno. Der

Planentwurf des hiesigen Architekten A. Ziegler, der
eine nützliche Vergrößerung des Kursaalkasinos und eine
Verbesserung des anhängenden Straßennetzes vorsieht,
findet laut „Südschweiz" bei Presse und Bevölkerung
starke Anteilnahme und Sympathie.

Für den Umbau des frühere» GefS»g»isgebiiudes
i» Neuenburg bewilligte der Große Rat einen Kredit
von 210,000 Fr.

Sie »eue Bmrîmm der AM A. Gellen.
(Korrespondenz.)

Allgemeines über Werdegang u«d Inhalt der
neuen Bauordnung.

Vor einiger Zeit wurde im Gemeinderat der Stadt
St. Gallen eine neue Bauordnung für Groß-St. Gallen
(frühere Gemeinden St. Gallen Stadt, Straubenzell und
Tabtat) mit geringen Änderungen genehmigt und dem
Referendum unterstellt. Wie zu erwarten war, wurde
dieses nicht benützt, so daß die neue Bauordnung nach
der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft
treten kann. Wer die Schaffung neuer Bauordnungen
unserer Schweizerstädte näher verfolgte, muß der Neu-
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orbnung biefer Serhättniffe in bet etroa 75,000 ©in»
roohner jä^lenben ©emeinbe als SCBerf auS einem ©uft,
mit ben nötigen SeroegungS» unb 2lnpaffungSmöglich=
feiten, alle 2lnerfennung joEen. @S ift erfreulich, mie
ber Serfaffer be§ ©ntrourfeS, bet ©tabtrat, bie oorbe»
ratenbe Sîommiffion mie enblicf) bet ©emeinbetat fid)
non t)öf)eren @efid)tSpunften leiten liefjen, fid) nicht ju
fef)t in bie ©injeltjeiten oerloren unb ben neueten In»
fdjauungen übet SebauungSart, geuer» unb ©efunbheits»
polijet ^Rechnung trugen. @S lohnt fid), auf ben Segfeit»
berieft beS ©tabtrateS unb auf einzelne Seftimmungen
ber neuen Sauorbnung etœaê näher einzugehen.

©infeitenb bemerft bet ©tabtrat : „Qu ben roichti»

geten, aber auch fdjroietigeren Stufgaben ber oereinigten
©tabtgemetnbe gehörte ber ©rlaf) einer neuen eintjeit»
liefen Sauorbnung. 3Bürbe biefe Ülufgabe nur barin be=

ftefjen, etne Seretnheitlichung ber baured)tfid)en Sor»
fcEjriften ber brei früheren felbfiänbigen ©emeinben burd)»
Zuführen, fo hätte fie ofjne Qroeifel fdjon in ber erften
SlmtSperiobe bes neuen ©emeinroefenS gelöft roerben
fönnen. Urfprünglich beftanb jroar bie Slbficht, oorerft
nur eine Übereinftimmung ber formeUen Seftimmungen
betreffenb baS Saugefuchoerfahren auf befdjleunigtem
SBege herbeizuführen. SRan muffte aber balb erfennen,
baff minbeftenS fo bringenb unb otel wichtiger nod) eine

grünblidje Sïeoifion be§ materieEen SaupolizeirechteS ift,
tnbem bie beftehenben Sorfdjriften ben heutigen Serhält»
niffen unb Slnfcfjauungen in oielen fünften gar nid)t
mehr entfprecfjen. ©o zog man eS benn oor, ganze $r=
beit ju leiften tmb bafür eine etroaS längere 2)auer beS

ÜbergangSzuftanbeS in lïauf ju nehmen, ©in roeiterer

llmftanb, ber eS aufferorbentlich erleichterte, bie Sorar»
beiten für ben ©ntmurf mit ber roünfdjbaren ©rünblich»
feit unb Sorgfalt burdfzuführen, mar bie in 2lrt. 46
beS regierungSrätlichen SefchluffeS betreffenb bie Se»

fämpfung ber SRiet» unb 3Bot)nungSnot oom 7. 9Rai 1920
ben ©emeinbebehörben eingeräumte Kompetenz, jur gör»
berung ber SBßohnungSbautätigfeit 2lbroeichungen non
bau», gefunbheitê» unb feuerpolizeilichen aSorfcEjriften ju
geftatten. ®amit mürbe e§ möglich, Ungleichheiten unb

gärten ber beftehenben Sorfchriften roenigfienS in ber
^fkajiS auêjumerzen unb ben Sau oon ©infamilien»
häufern, ber in ben legten galten hauptfädjlich in grage
gefommen ift, burd) baupolizeiliche (Erleichterungen man»
nigfacher 2lrt zu förbern. Slud) babei fonnten roieberum
©rfahrungen gefammelt roerben, bie fid) bei 3luffteEung
bei ©ntrourfeS als mertooE ermiefen.

2)er oon ber Sauoerroaltung unter SRitroirfung aEer
mit ben gragen ber Saupolizei oertrauten Seamten auS»

gearbeitete ©ntmurf ift im ©ommer 1921 zuerft oon
ber Saupolizeifeftion in zahlreichen ©itjungen grünblich
oorberaten roorben. Seoor baS plenum ber Saufom»
miffton unb ber ©tabtrat ficï) bamit befafjten, hielten
mir eS im fjinblid auf bie Sebeutung ber ©adfe für
angezeigt, guerft bie SReinungsäufferungen ber fich um
bie Reuorbnung be§ Saupolizeirechte» intereffierenben
Serbänbe unb Drganifationen einzuholen. 9tad)bem biefe
in einer größeren Serfammlung über bie ©runbgebanfen
ber SReoifion unb bie roichtigften Steuerungen beS ©nt»
rourfeS aufgeflärt roorben roaren unb hernadh ©elegen»
heit hatten, an fpanb ber ihnen zugefteEten gebrudten
©jemplare bie einzelnen fünfte eingehenb z« befpredjen,
gingen unS im grühjahr 1922 Sernehmlaffungen zu
oon ben hiefigen ©eftionen beS fchroeizerifchen gngenieur»
unb SlrcbiteftenoereinS (gemeinfam mit ber ft. gaüifdjen
fpeimatfd)uhoereinigung), bel fdfroeiz. StechniferoerbanbeS,
beS SaumeifteroerbanbeS, beS SachbedermeifteroerbanbeS,
oom ärztlichen Serein ber ©tabt ©t. ©aflen, oom fpau§»
unb ©runbeigentümeroerbanb, foroie oon einzelnen Ctuar»
tieroereinen. ®ie barin enthaltenen 2lbänberung§oor=
fdhläge, bie fidh mehr auf (Einzelheiten als auf grunb»
jählidje gragen bezogen, rourben oon ber Saufommiffion
eingehenb geprüft unb in ber baraufhin bereinigten Sor»
tage, fo roeit bie§ möglich erfcfjien, berüdfid)tigt."

Unter ben aEgemeinen Semerfungen roirb ausgeführt:
„Sei ber grage nach ber inhaltlichen Segrenzung ber
neuen Sauorbnung ergab fich ^ unbebingte SBünfdh»

barfeit, oon oomeherein aüe in ben beftehenben Sau»
orbnungen behanbelten fünfte auSjufcheiben, bie nicht

Zur Drbnung ber baupolizeilichen Serhältniffe gehören,
©o rourbe oor aEem baoon abgefehen, roieberum Se»

ftimmungen über ben Sau unb Unterhalt oon Straften
unb SSBegen aufzunehmen, inbem für biefe gragen oaS

aEerbingS reoifionsbebürftige fantonate ©iraftengefet)
ma^gebenb ift. ©obann famen in SBegfaE afle te^nifdhen
Sorfdjriften, bie baS ßanalifationSroefen betreffen unb
für baS ©ebiet ber alten ©tabt ©t. ©aEen in einer
befonberen KanalifationSoerorbnung zufammengefa|t finb.
SiS zum ©rlafj einer neuen, auch bie ©ebiete ber ehe»

maligen Sluftengemetnben umfaffenben ÄanalifationSoer»
orbnung finb aEerbingS geroiffe Übergangsbeftimmungen
nicht ZU entbehren.

$n materieEer ^»inficht roar bei ben Sorarbeiten als
leitenber ©runbgebanfe baS burd) bie 3^toerhältniffe
befonberS gebotene Seftreben, baS Sauen, foroeit eS

bie öffentticf)=rechttid)en gntereffen zutaffen, naef) SEög»

lichfeit zu erleichtern burch eine größere greiheit
in ber SluSgeftaltung ber Sauten. Um ben

gortfd)ritten ber Sedhnif einerfeitS unb ber Serfchieben»
artigfeit ber gäEe anberfeitS mehr Rechnung tragen
ZU fönnen, oermeibet ber ©ntrourf eine aEzuroeitgehenbe,
ftarre unb fchablonenhafte ^Regelung. ©eShalb oetfud)t
er oor aEem, bie znüngenben, öffentlich rechtlichen Sor»
fdjriften auf baS unbebingt notroenbige SEtah zu be=

fchränfen. ®aS fommt fdhon im äußern Umfang ber
technifdjen Seftimmungen über bie SauauSführung zum
SluSbrud, inbem biefe roefentlid) fürzer gehalten finb als
in ber bisherigen ftäbtifdien Sauorbnung. ©obann läfjt
ber ©ntrourf auch bem freien ©rmeffen ber Saupolizei»
behörbe einen größeren Spielraum unb fteüt fich bamit

I
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ordnung dieser Verhältnisse in der etwa 75,000 Ein-
wohner zählenden Gemeinde als Werk aus einem Guß,
mit den nötigen Bewegungs- und Anpassungsmöglich-
leiten, alle Anerkennung zollen. Es ist erfreulich, wie
der Verfasser des Entwurfes, der Stadtrat, die vorbe-
ratende Kommission wie endlich der Gemeinderat sich

von höheren Gesichtspunkten leiten ließen, sich nicht zu
sehr in die Einzelheiten verloren und den neueren An-
schauungen über Bebauungsart, Feuer- und Gesundheits-
polizei Rechnung trugen. Es lohnt sich, auf den Begleit-
bericht des Stadtrates und auf einzelne Bestimmungen
der neuen Bauordnung etwas näher einzugehen.

Einleitend bemerkt der Stadtrat: „Zu den wichti-
geren, aber auch schwierigeren Aufgaben der vereinigten
Stadtgemeinde gehörte der Erlaß einer neuen einheit-
lichen Bauordnung. Würde diese Aufgabe nur darin be-

stehen, eine Vereinheitlichung der baurechtlichen Vor-
schriften der drei früheren selbständigen Gemeinden durch-
zuführen, so hätte sie ohne Zweifel schon in der ersten
Amtsperiode des neuen Gemeinwesens gelöst werden
können. Ursprünglich bestand zwar die Absicht, vorerst
nur eine Übereinstimmung der formellen Bestimmungen
betreffend das Baugesuchverfahren auf beschleunigtem
Wege herbeizuführen. Man mußte aber bald erkennen,
daß mindestens so dringend und viel wichtiger noch eine

gründliche Revision des materiellen Baupolizeirechtes ist,
indem die bestehenden Vorschriften den heutigen Verhält-
nissen und Anschauungen in vielen Punkten gar nicht
mehr entsprechen. So zog man es denn vor. ganze Ar-
beit zu leisten -und dafür eine etwas längere Dauer des

Übergangszustandes in Kauf zu nehmen. Ein weiterer
Umstand, der es außerordentlich erleichterte, die Vorar-
beiten für den Entwurf mit der wünschbaren Gründlich-
keit und Sorgfalt durchzuführen, war die in Art. 46
des regierungsrätlichen Beschlusses betreffend die Be-
kämpfung der Miet- und Wohnungsnot vom 7. Mai 1920
den Gemeindebehörden eingeräumte Kompetenz, zur För-
derung der Wohnungsbautäligkeit Abweichungen von
bau-, gesundheits- und feuerpolizeilichen Vorschriften zu
gestatten. Damit wurde es möglich, Ungleichheiten und

Härten der bestehenden Vorschriften wenigstens in der
Praxis auszumerzen und den Bau von Einfamilien-
Häusern, der in den letzten Jahren hauptsächlich in Frage
gekommen ist, durch baupolizeiliche Erleichterungen man-
nigfacher Art zu fördern. Auch dabei konnten wiederum
Erfahrungen gesammelt werden, die sich bei Aufstellung
des Entwurfes als wertvoll erwiesen.

Der von der Bauverwaltung unter Mitwirkung aller
mit den Fragen der Baupolizei vertrauten Beamten aus-
gearbeitete Entwurf ist im Sommer 1921 zuerst von
der Baupolizeisektion in zahlreicher. Sitzungen gründlich
vorberaten worden. Bevor das Plenum der Baukom-
mission und der Stadlrat sich damit befaßten, hielten
wir es im Hinblick auf die Bedeutung der Sache für
angezeigt, zuerst die Meinungsäußerungen der sich um
die Neuordnung des Baupolizeirechtes interessierenden
Verbände und Organisationen einzuholen. Nachdem diese
in einer größeren Versammlung über die Grundgedanken
der Revision und die wichtigsten Neuerungen des Ent-
wurfes aufgeklärt worden waren und hernach Gelegen-
heit hatten, an Hand der ihnen zugestellten gedruckten
Exemplare die einzelnen Punkte eingehend zu besprechen,
gingen uns im Frühjahr 1922 Vernehmlassungen zu
von den hiesigen Sektionen des schweizerischen Ingenieur-
und Architektenvereins (gemeinsam mit der st. gallischen
Heimatschutzvereinigung), des schweiz. Technikerverbandes,
des Baumeisterverbandes, des Dachdeckermeisterverbandes,
vom ärztlichen Verein der Stadt St. Gallen, vom Haus-
und Grandeigentümeroerband, sowie von einzelnen Quar-
tieroereinen. Die darin enthaltenen Abänderungsvor-
schlage, die sich mehr auf Einzelheiten als auf gründ-
sätzliche Fragen bezogen, wurden von der Baukommission
eingehend geprüft und in der daraufhin bereinigten Vor-
läge, so weit dies möglich erschien, berücksichtigt."

Unter den allgemeinen Bemerkungen wird ausgeführt:
„Bei der Frage nach der inhaltlichen Begrenzung der
neuen Bauordnung ergab sich die unbedingte Wünsch-
barkeit, von vorneherein alle in den bestehenden Bau-
ordnungen behandelten Punkte auszuscheiden, die nicht

zur Ordnung der baupolizeilichen Verhältnisse gehören.
So wurde vor allem davon abgesehen, wiederum Be-
stimmungen über den Bau und Unterhalt von Straßen
und Wegen aufzunehmen, indem für diese Fragen das
allerdings revisionsbedürftige kantonale Straßengesetz
maßgebend ist. Sodann kamen in Wegfall alle technischen

Vorschriften, die das Kanalisationswesen betreffen und
für das Gebiet der alten Stadt St. Gallen in einer
besonderen Kanalisationsverordnung zusammengefaßt sind.
Bis zum Erlaß einer neuen, auch die Gebiete der ehe-

maligen Außengemeinden umfaßenden Kanalisalionsver-
ordnung sind allerdings gewisse Übergangsbestimmungen
nicht zu entbehren.

In materieller Hinsicht war bei den Vorarbeiten als
leitender Grundgedanke das durch die Zeitverhältnisse
besonders gebotene Bestreben, das Bauen, soweit es

die öffentlich-rechtlichen Interessen zulassen, nach Mög-
lichkeit zu erleichtern durch eine größere Freiheit
in der Ausgestaltung der Bauten. Um den

Fortschritten der Technik einerseits und der Verschieden-
artigkeit der Fälle anderseits mehr Rechnung tragen
zu können, vermeidet der Entwurf eine allzuweitgehende,
starre unb schablonenhafte Regelung. Deshalb versucht
er vor allem, die zwingenden, öffentlich rechtlichen Vor-
schriften auf das unbedingt notwendige Maß zu be-

schränken. Das kommt schon im äußern Umfang der
technischen Bestimmungen über die Bauausführung zum
Ausdruck, indem diese wesentlich kürzer gehalten sind als
in der bisherigen städtischen Bauordnung. Sodann läßt
der Entwurf auch dem freien Ermessen der Baupolizei-
behörde einen größeren Spielraum und stellt sich damit

»
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in ©egenfaß ju bem namentlich in ber Sauorbnuttg ber
©tabt ©f. ©aHen nom ^aßre 1904 eingenommenen
©tanbpunït. ©alt eS bamalS, not faum 20 Qaßren,
als z®ecfmäßig, bie ©inzelßeiten ber baulichen 3luSfüß

rung mögticßft gleichmäßig unb beftimmt feftjulegen, fo
haben bie ©rfaßrungen ber leßten ^aßre gezeigt, baß
bamit bem praftifcßen SebürfniS nicht gebient ift, roenn
e§ auch für bie mit ber ^anbßabung ber Saupolizei
betrauten Organe bequemer {ein mag, jeglichen Serbacßl
ober Sorrourf ungleicher Seßanblung burcß eine ftarre
Sinbung mit £Borfc£)tiften auSgefcßaltet ju miffen. 9lber.
auch ba, roo im öffentlichen $ntereffe, auê ©rünben ber
geuerficßerheit unb ber ©efunbßeit, auf eine genaue 9tor»

mierung ber baulichen SUuSfüßrung nicht oerzicßtet mer»
ben ïann, foE mehr alê bisher nach ben Sebürfniffen
bel einzelnen gaEeê unterziehen merben.

Son befonbeter Sebeutung finb bie ©rleichterungen,
bte ber ©ntrourf bem fogenannten SUeinßauSbau
gemährt. ®le bisherigen Sorfcßriften roaren bei unê
mie anberêroo aEpfeßr auf bie Sebürfrtiffe beê großen
MietßaufeS zugefcßnitten. jjmmer mehr aber hat ficß in
ben leßten fahren bie ©rtenntniS burcßgefeßt, baß ein
großer Seil ber Maßnahmen, bie in einem ftarf beoöl=
ferten MietßauS jum ©cßuße ber Mieter befonberê in
feuerpolizeilicher Ijinficßt unerläßlich finb, in Heineren
Käufern oon befc^ränfter £>öße unbebenflich entbehrt
merben fönnen. ©cßon cor bem Kriege ift oorab in
®eutfcßlanb eine baßinzielenbe ffteform beê SaupoIijei=
rechtes eingeleitet morben. ©inen befcßeibenen Slnfang
machte bei unê bie ©emeinbe ©traubenjeE, mit einem
Nachtrag zum Saureglement, ber fitß aEerbingê auf bie

aEgemeine ©rmäcßtigung ber ©emeinbebeßörbe befcßränfte,
für ÄleinroohnungSbauten ©rleicßieruugen oon ben bau*

reglementarifcßen Seftimmungen zu geroähren. ®er ^rteg
mit feinen audh in bie bauliche ©ntroicftung tief eingtei=
fenben folgen hat biefe Seroegung überaE mächtig ge=

förbert. Sftacßbem bie Serßältniffe bap geführt hatten,
baß bie Saufpefulation, bie früher größtenteils ben

Mohnungêbebarf beetle, lahmgelegt tourbe, mar eê bop=
pelt notmenbig, ben Sau oon ©infamilienhäufern, ber
bei unê in ben leßten Qaßren faft aEein noch in grage
tarn, burtß ©rleicßterungen mannigfacher 3lrt ju för=
bem. ®ie burcß ben bereits ermähnten regierungSrät=
liefen Sefcßluß oom 7. Mai 1920 eingeräumte $ompe=
tenj bot bazu auch für bie ©ebiete ber ehemaligen ©e-

meinben ©t. ©aEen unb Sablat bie Möglichfeit, oon
ber benn auch tu roeitgeßenbem Maße ©ebraueß gemacht
mürbe. Sluf ©tunb ber babei geroonnenen ©rfahrungen
finb nun im ©ntrourf biejenigen ©rleichterungen, bie ber
Slleinßausbau beanfpruchen barf, genau umfdbrieben, unb
Zroar zumeift in ber fform oon 'Ausnahmen gegenüber
ben Sorfcßriften über bie SauauSführung, fo z- S. ^in
ficßtlicß ber Umfaffungêroânbe, Sranbmauern, treppen,
ßimtnerhöhe ufm. ®abei gilt als KleinßauS nicht etroa

nur baê ©infamilietihauS, fonbern jebeS {paus mit ßöcß=

ftenê jroei Sollgefcßoßen unb nur einzelnen beroohnten
Etäumen im SDacßftocf. Sßenn auch baê ©infamilienhauê
heute meßr benn je als ibeale Söfung beê SBoßnungS=
problems anerfannt mirb, fo roirb bas Mietshaus boch
auch in 3at""ft nic^t entbehrt merben fönnen. ®ie
©ntroieflung ftrebt aber naturgemäß baßtn, bte Miel»
roohnungen meßt meßr fo feßr mie früßer in fafemero
artigen ©ebäuben anzuhäufen." (@cßluß folgt.)
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in Gegensatz zu dem namenilich in der Bauordnung der
Stadt St. Gallen vom Jahre 1994 eingenommenen
Standpunkt. Galt es damals, vor kaum 29 Jahren,
als zweckmäßig, die Einzelheiten der baulichen Ausfüh
rung möglichst gleichmäßig und bestimmt festzulegen, so

haben die Erfahrungen der letzten Jahre gezeigt, daß
damit dem praktischen Bedürfnis nicht gedient ist, wenn
es auch für die mit der Handhabung der Baupolizei
betrauten Organe bequemer sein mag, jeglichen Verdacht
oder Vorwurf ungleicher Behandlung durch eine starre
Bindung mit Vorschriften ausgeschaltet zu wissen. Aber,
auch da, wo im öffentlichen Interesse, aus Gründen der
Feuersicherheit und der Gesundheit, auf eine genaue Nor-
mierung der baulichen Ausführung nicht verzichtet wer-
den kann, soll mehr als bisher nach den Bedürfnissen
des einzelnen Falles unterschieden werden.

Von besonderer Bedeutung sind die Erleichterungen,
die der Entwurf dem sogenannten Kleinhausbau
gewährt. Die bisherigen Vorschriften waren bei uns
wie anderswo allzusehr auf die Bedürfnisse des großen
Miethauses zugeschnitten. Immer mehr aber hat sich in
den letzten Jahren die Erkenntnis durchgesetzt, daß ein
großer Teil der Maßnahmen, die in einem stark bevöl-
kerten Miethaus zum Schutze der Mieter besonders in
feuerpolizeilicher Hinsicht unerläßlich sind, in kleineren
Häusern von beschränkter Höhe unbedenklich entbehrt
werden können. Schon vor dem Kriege ist vorab in
Deutschland eine dahinzielende Reform des Baupolizei-
rechtes eingeleitet worden. Einen bescheidenen Anfang
machte bei uns die Gemeinde Straubenzell, mit einem
Nachtrag zum Baureglement, der sich allerdings auf die

allgemeine Ermächtigung der Gemeindebehörde beschränkte,

für Kleinwohnungsbauten Erleichterungen von den bau-

reglementarischen Bestimmungen zu gewähren. Der Krieg
mit seinen auch in die bauliche Entwicklung tief eingrei-
senden Folgen hat diese Bewegung überall mächtig ge-
fördert. Nachdem die Verhältnisse dazu geführt halten,
daß die Bauspekulation, die früher größtenteils den

Wohnungsbedarf deckte, lahmgelegt wurde, war es dop-
pelt notwendig, den Bau von Einfamilienhäusern, der
bei uns in den letzten Jahren fast allein noch in Frage
kam, durch Erleichterungen mannigfacher Art zu för-
dern. Die durch den bereits erwähnten regierungsrät-
lichen Beschluß vom 7. Mai 1929 eingeräumte Kompe-
tenz bot dazu auch für die Gebiete der ehemaligen Ge-

meinden St. Gallen und Tablat die Möglichkeit, von
der denn auch in weitgehendem Maße Gebrauch gemacht
wurde. Auf Grund der dabei gewonnenen Erfahrungen
sind nun im Entwurf diejenigen Erleichterungen, die der
Kleinhausbau beanspruchen darf, genau umschrieben, und

zwar zumeist in der Form von Ausnahmen gegenüber
den Vorschriften über die Bauausführung, so z. B. hin-
sichtlich der Umfassungswände, Brandmauern, Treppen,
Zimmerhöhe usw. Dabei gilt als Kleinhaus nicht etwa
nur das Einfamilienhaus, sondern jedes Haus mit höch-
stens zwei Vollgeschoßen und nur einzelnen bewohnten
Räumen im Dachstock. Wenn auch das Einfamilienhaus
heute mehr denn je als ideale Lösung des Wohnungs-
problems anerkannt wird, so wird das Mietshaus doch
auch in Zukunft nicht entbehrt werden können. Die
Entwicklung strebt aber naturgemäß dahin, die Miet-
Wohnungen nicht mehr so sehr wie früher in kasernen-
artigen Gebäuden anzuhäufen." (Schluß folgt.)
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